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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §25 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2002/08/0288 2002/08/0289 2002/08/0290

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/08/0145 E 15. November 2000 RS 1 (Hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Der Verp<ichtung zum Rückersatz steht nicht entgegen, dass der Empfänger des Arbeitslosengeldes seiner

Behauptung nach das Arbeitslosengeld, dem Unterhaltscharakter zukomme, in der Zwischenzeit verbraucht habe.

Denn der Rückforderungstatbestand des § 25 Abs 1 erster Satz AlVG di@erenziert, anders als dies bei Leistungen mit

Unterhaltscharakter im Zivilrecht der Fall ist, nicht danach, ob ein gutgläubiger Verbrauch der nicht gebührenden

Geldleistung erfolgt ist, sondern nur danach, ob die Leistung gutgläubig empfangen wurde; ein solcher gutgläubiger

Empfang ist aber dann nicht anzunehmen, wenn einer der im § 25 Abs 1 erster Satz AlVG angeführten

Rückforderungstatbestände gegeben ist. § 25 AlVG enthält eine bereicherungsrechtlich abschließende Regelung

(Hinweis E 30.3.1993, 92/08/0183).
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